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GEMEINDE AURACHGEMEINDE AURACH
… mitten im Romantischen Franken

Mit einem Spielplatzfest, das der Kinder- und Jugendför-
derverein Weinberg e.V. organisiert hatte, wurde am 
22.10.2023 der neue Kinderspielplatz am Grasgarten in 
Weinberg eingeweiht. Das Wetter war fantastisch und die 
Kinder hatten die Möglichkeit, sich auszutoben, die 
neuen Spielgeräte auszuprobieren, Fußball zu 
spielen, Popcorn an der Feuerstelle zuzube-
reiten, Riesenseifenblasen fl iegen zu lassen 
oder sich temporäre Tattoos au� leben zu 
lassen. Zusätzlich wurden Kuchen, Lau-
gengebäck, Obst sowie verschiedene 
Getränke wie Ka� ee, Punsch, Wasser und 
Apfelschorle angeboten.
Durch die Mitgliedschaft der Gemeinde 
Aurach beim Zweckverband Altmühlland A6 
erhält die Gemeinde im Rahmen des Regionalbud-
gets 2023 für die Neuanlage des Kinderspielplatzes am 
Grasgarten in Weinberg eine maximale Zuwendung von 
etwa 8.500 € bei einer Gesamtkostensumme von 
12.650 €.

Mit einem Spielplatzfest, das der Kinder- und Jugendför-Mit einem Spielplatzfest, das der Kinder- und Jugendför-Mit einem Spielplatzfest, das der Kinder- und Jugendför-Mit einem Spielplatzfest, das der Kinder- und Jugendför-Mit einem Spielplatzfest, das der Kinder- und Jugendför-Mit einem Spielplatzfest, das der Kinder- und Jugendför-

Kinderspielplatz am Grasgarten 

in Weinberg eingeweiht 

Kinder hatten die Möglichkeit, sich auszutoben, die 
neuen Spielgeräte auszuprobieren, Fußball zu 
spielen, Popcorn an der Feuerstelle zuzube-
reiten, Riesenseifenblasen fl iegen zu lassen 
oder sich temporäre Tattoos au� leben zu 

Durch die Mitgliedschaft der Gemeinde 
Aurach beim Zweckverband Altmühlland A6 
erhält die Gemeinde im Rahmen des Regionalbud-
gets 2023 für die Neuanlage des Kinderspielplatzes am 

Bildrechte: Kinder- und Jugenförderverein Weinberg e.V.

12.650 €.

Unser Dank gilt dem Bauhofteam, das die Umsetzung des 
Projektes wie immer problemlos und zeitnah durchgeführt hat.
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Das Bild zeigt die Ausfl ügler im Hofgarten vor der Orangerie in Ansbach. Bildrechte: Knut Bergmann

Seniorenheim Aurach startete einen Ausfl ug
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Voranzeige:  18. und 19. November 2023

Volkstrauertag
Anlässlich des Volkstrauertages, dem Tag der Mah-
nung und Besinnung in Gedanken an unsere Kriegs-
toten und die Opfer politi scher Verfolgung sowie 
der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Anti -
semiti smus und Rassismus, fi nden in Zusammen-
arbeit mit den Vereinen und Verbänden und den 
beiden Pfarreien Gedenkveranstaltungen statt .

In Aurach:
am Samstag, 18. November 2023, um ca. 19.15 Uhr 
(nach dem Gott esdienst in der Pfarrkirche St. Peter 
und Paul) am Mahnmal im Kirchhof.

In Weinberg:
am Sonntag, 19. November 2023, um ca. 9.15 Uhr 
(im Anschluss an den Gott esdienst in der Pfarrkirche 
Maria Sieben Schmerzen) vor dem Friedhof am 
Mahnmal.

Der genaue Programmablauf hierzu wird im 
Mitt eilungsblatt  KW 46 bekannt gegeben.

Termine der Vereine, Verbände 
und Institutionen

Veranstaltungskalender 2024
Wir bitten, die angedachten Veranstaltungs-
termine 2024 im Rathaus bei Susanne Pamler, 
Tel. 09804/915418, oder per E-Mail 
susanne.pamler@aurach.de bis spätestens 

Freitag, 10. November 2023, zu melden. 

Vielen Dank!

Prüfung von Feuerlöschern durch 
eine Fachfi rma in Aurach

am Samstag, den 11. November 
2023 von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
Die Kosten für die Prüfung belaufen 
sich auf 18 Euro. 
Die Feuerlöscher können am Don-
nerstag, den 09.11.2023 in der Zeit 
von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr am Feu-
erwehrgerätehaus Aurach abgege-
ben werden. 

Bitte Feuerlöscher mit Namen kennzeichnen. 
Die Löscher können am Prüftag von 12.00 Uhr bis 13.00 
Uhr wieder abgeholt werden.

Aktuelle Informationen 
aus Ihrer Gemeinde

finden Sie hier im Mitteilungsblatt
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Gemeinde Aurach
Im Mooshof 4, 91589 Aurach 

ANSPRECHPARTNER:
■ Bürgerbüro (Anmeldungen, Ausweise, Rentenangelegenheiten)
 Brigitt a Hopp
 Tel. 09804/9154-24, E-Mail: brigitt a.hopp@aurach.de
■ Erster Bürgermeister 
 Simon Göttf  ert
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: simon.goettf  ert@aurach.de
■ Hauptamtsleiterin 
 Rosemarie Nenning
 Tel. 09804/9154-13, E-Mail: rosemarie.nenning@aurach.de
■ Vorzimmer: 
 Susanne Pamler 
 Tel. 09804/9154-18, E-Mail: susanne.pamler@aurach.de
■ Mitt eilungsblatt , Jubilare, VHS
 Dagmar Feuchter
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: dagmar.feuchter@aurach.de
■ Personalverwaltung:

• Tanja Schmidt 
 Tel. 09804/9154-14, E-Mail: tanja.schmidt@aurach.de
• Katrin Engelhardt (i.d.R. dienstagvormitt ags anwesend) 
 Tel. 09804/9154-12, E-Mail: katrin.engelhardt@aurach.de

■ Standesamt, Ordnungsamt: 
 Nicole Schmidt 
 Tel. 09804/9154-19, E-Mail: nicole.schmidt@aurach.de
■ Techn. Bauamt:

• Rainer Heckel (Gemeindliche Infrastruktur, Baumaßnahmen)
 Tel. 09804/9154-26, E-Mail: rainer.heckel@aurach.de
• Manuel Brecht (Wasserversorgung, Entwässerung, Digitalisierung)
 Tel. 09804/9154-22, E-Mail: manuel.brecht@aurach.de

■ Bauverwaltung: 
• Tanja Schmidt (Immobilien, Bauanträge u.a.)
 Tel. 09804/9154-14, E-Mail: tanja.schmidt@aurach.de
• Helga Hillermeier (i.d.R. mitt wochvormitt ags anwesend)
 Tel. 09804/9154-20, E-Mail: helga.hillermeier@aurach.de

■ Finanzverwaltung (Nebenstelle Weinberg):
 Feuchtwanger Straße 29, 91589 Aurach, Fax 09804/9395314

• Walter Weihermann (Finanzverwaltung, Gewerbesteuer u. a.)
 Tel. 09804/9154-15, E-Mail: walter.weihermann@aurach.de
• Petra Kaltenecker (Kassenverwaltung, Grundsteuer)
 Tel. 09804/9154-16, E-Mail: petra.kaltenecker@aurach.de
• Sabine Rüger (Verbrauchsgebühren, Hundesteuer u. a.)
 Tel. 09804/9154-17, E-Mail: sabine.rueger@aurach.de

■ Bereitschaft s- und Notruft elefon der Gemeinde Aurach:
 (außerhalb der Arbeitszeit): 0170/7830037
■ Bauhof
 Bauhofl eiter: Ludwig Hillermeier, Tel. 0175/9043957
■ Kläranlage 
 Steinauer Weg 20
 Service- u. Notrufnummer (24h erreichbar): 09804/9398350
 E-Mail: klaeranlage@aurach.de
■ Öff nungszeiten Wertstoffh  of, Eyerloher Straße 14
 Samstags von 9.00 bis 11.45 Uhr (ganzjährig)
■ Weitere wichti ge Telefon-Nummern: 

• Rett ungsdienst/Notarzt und Feuerwehr 112
• Polizei 110
• Ärztlicher Not- u. Bereitschaft sdienst 116117

 Malteser-Nachbarschaft shilfe 91589 0171/1150467

Öff nungszeiten 
Rathaus:
Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr
Do. 15 bis 18 Uhr

Fax für Aurach: 09804/9154-25
Fax für Weinberg: 09804/93953-14

E-Mail: info@aurach.de
Homepage: www.aurach.de

IMPRESSUM
Herausgeber:
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes ist die Gemein-
de Aurach, 1. Bürgermeister, für den übrigen Inhalt der jeweilige Auftrag-
geber.
Redaktion:  Gemeinde Aurach, Im Mooshof 4, 91589 Aurach, 
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: dagmar.feuchter@aurach.de
Erscheint normalerweise wöchentlich freitags.
Redaktionsschluss für Titelseite ist donnerstags der vorherigen Woche, 12.00 
Uhr, alle anderen Beiträge dienstags, 12.00 Uhr.
Layout, Druck und Anzeigenverwaltung:
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Telefon: 0 79 53/98 01-0, Telefax: 0 79 53/98 01-90
Gewerbliche Anzeigen an E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de
Internet: www.krieger-verlag.de

Das Auracher Rathaus 
als Adventskalender
Auch heuer soll unser Rathaus wieder als überdimen-
sionaler Adventskalender Jung und Alt erfreuen. Des-
halb unser Aufruf an interessierte Schulklassen, 
Vereine, Familien und Jugendgruppen, sich an 
dieser Aktion zu beteiligen. Wer ein oder mehrere 
Fenster gestalten möchte, möge sein Interesse bis 
17. November 2023 bei der Gemeinde, Tel. 
09804/91540, melden. Die Fenster sind eingeteilt in 
sechs Felder á 33 x 33 cm, wovon eine Scheibe für die 
Fensternummer verwendet wird. Um die Beleuchtung 
kümmert sich die Gemeinde. Wir freuen uns auf Ihre 
kreativen Ideen. 

Herzlichen
          Glückwunsch

Ihren 90. Geburtstag
feierte am 

3. November 2023

Frau Babetta 
Krimmer
aus Aurach

Dritter Bürgermeister 
Georg Heller überbrachte 
persönlich die herzlichen 
Glückwünsche unserer 

Gemeinde und des 
Landkreises Ansbach.
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Zahlungsaufforderung;  
Fälligkeit Steuern und Gebühren 
Die Gemeindekasse Aurach weist darauf hin, dass zum 15. No-
vember 2023 folgende Zahlungen fällig werden:
- Vorauszahlung 4. Rate Wasser- und Abwassergebühren
- 4. Rate Grundsteuer A und B
- Vorauszahlung 4. Rate Gewerbesteuer

Es wird gebeten, die auf den ergangenen Steuer- bzw. Gebühren-
bescheiden angegebenen Raten zu den aufgeführten Terminen 
pünktlich an die Gemeindekasse Aurach zu bezahlen.

 •  Sparkasse Ansbach 
  IBAN: DE10 7655 0000 0430 1603 90
 •  VR-Bank Mittelfranken Mitte eG 
  IBAN: DE80 7656 0060 0006 7122 40
 • VR Bank im südl. Franken eG 
  IBAN: DE33 7659 1000 00013002 45

Hinweis: Soweit eine Ermächtigung zum Einzug dieser Forde-
rungen erteilt worden ist, werden die Steuern und Gebühren zum 
Fälligkeitszeitpunkt abgebucht, eine Überweisung ist dann nicht 
erforderlich. Fällt der Fälligkeitstag auf einen Feiertag oder das 
Wochenende, so gilt der darauffolgende Werktag als Buchungs-
tag.

Sitzungsbericht
Bericht über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemein-
derates vom Donnerstag, 26. Oktober 2023, um 19.30 Uhr 
im Mehrzweckraum der Johann-Anton-von-Zehmen-Grund-
schule, Im Mooshof 3, Aurach  
Erster Bürgermeister Göttfert begrüßt die anwesenden Gemein-
deratsmitglieder, die anwesenden Bürger sowie Herrn Wenk von 
der Fränkischen Landeszeitung.
Die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit werden 
festgestellt. Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis.

 1.  Nutzungsänderung/Umbau Dachgeschoss Kita St. Peter 
und Paul, Aurach - Kostenfeststellung

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfeststellung der Architektur-
werkstatt Gerbing, Gunzenhausen, für die Nutzungsänderung 
den Umbau des Dachgeschosses in der Kita St. Peter und Paul, 
Aurach, vom 15.08.2023 zur Kenntnis.

 2.  Beschaffung eines Kastenwagens als Ersatz für den Ford 
Transit für den Bauhof

Nach der Fremdbeschädigung des vorhandenen Kastenwagens 
mit festgestelltem Totalschaden ist eine dringliche Ersatzbeschaf-
fung erforderlich.
Der Gemeinderat beschließt die außerplanmäßige und überplan-
mäßige Beschaffung eines Kastenwagens Opel Movano mit Ta-
geszulassung von Auto Gary GmbH aus Wolframs-Eschenbach 
zum Angebotspreis von 31.990,00 Euro brutto.

 3.  Entsendung eines weiteren Gemeinderatsmitgliedes in 
die Verbandsversammlungen des Schulverbandes Au-
rach-Elbersroth-Weinberg

Der Gemeinderat beschließt, Gemeinderat Max Wagner als wei-
teren Stellvertreter der Gemeinde Aurach in die Verbandsver-
sammlung des Schulverbandes Aurach-Elbersroth-Aurach zu ent-
senden. Im Verhinderungsfall wird er durch Gemeinderätin Katrin 
Engelhardt vertreten.

 4.  Festlegung einheitlicher Endzeiten bei vorübergehen-
den gaststättenrechtlichen Genehmigungen

Der Gemeinderat beschließt, bei vorübergehenden gaststätten-
rechtlichen Erlaubnissen

 • innerorts (in bzw. in unmittelbarer Nähe von Wohn- oder 
Mischgebieten) das Ende

  - der Musikdarbietung auf 1.00 Uhr
  - des Ausschanks auf  2.00 Uhr
 • außerorts (mindestens 200 m Abstand zu Wohn- bzw. Misch-

gebieten) das Ende
  - der Musikdarbietung auf 1.00 Uhr
  - des Ausschanks auf  3.00 Uhr
festzulegen. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen darf 
von diesen Zeiten abgewichen werden.

 5.  Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans Nr. 5 für die Stadeler Straße 1, 
91589 Aurach, Fl.-Nr. 115, Gemarkung Aurach

Der Zaun darf wie folgt errichtet werden: Im Bereich des Hauses 
und des Gartens soll die Oberkante des Zaunes 20 cm unterhalb 
der Fensterbretter verlaufen (= Zaunhöhe von ca. 1,40 m). West-
lich des großen Nadelbaumes darf der Zaun 55 cm höher sein  
(= Zaunhöhe von ca. 1,95 m). Der Höheversatz soll im Bereich des 
Baumes 45° erfolgen. Im Bereich des Hauses sollen die Zaunlatten 
einen Abstand von 4 cm (Richtwert) haben.

 6.  Stadt Feuchtwangen: 18. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogasanlage Weiler am See“ 
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der 
Nachbargemeinden

Der Gemeinderat beschließt, gegen die 18. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Feuchtwangen und die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogas-
anlage Weiler am See“ keine Einwendungen zu erheben.

 7.  Errichtung einer Natursteinmauer in Aurach, Weinberg, 
Betzelesbuck 9, Fl.-Nr. 611/45, Gemarkung Weinberg

Der Gemeinderat erteilt dem Bauvorhaben zur Errichtung einer 
Natursteinmauer mit einer Höhe von 80 cm auf dem Grundstück 
Betzelesbuck 9, Fl.-Nr. 611/45, Gemarkung Weinberg, die Befrei-
ung von den Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich der 
Höhe und der Ausführung als Mauer. Der im Bebauungsplan fest-
gelegte Mindestabstand von 50 cm entlang der Straße ist ein-
zuhalten.

Abfallwirtschaft
• Hausmüllabfuhr: 
 Nächste Abholung Donnerstag, 16.11.2023, ab 6.00 Uhr.

• Biomüllabfuhr: 
 Nächste Abholung Mittwoch, 15.11.2023, ab 6.00 Uhr.

• Grüne Tonne: 
 Nächste Abholung Montag, 13.11.2023, ab 6.00 Uhr.

• Gelber Sack: 
 Nächste Abholung Dienstag, 14.11.2023, ab 6.00 Uhr.

• Wertstoffhof-Öffnungszeiten: 
 samstags von 9.00 bis 11.45 Uhr (ganzjährig)

Gehölzschnitte: 
Häckselfähiges, nur vollständig entlaubtes Material (KEIN 
GRÜNGUT!) kann angefahren werden bei Stefan Kemmet-
müller samstags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Aurach auf 
dem Grundstück gegenüber den Maschinenhallen Rich-
tung Dietenbronn. Beim Abladen von unerlaubten Materialien, 
darunter auch Grüngut, kann eine Strafanzeige erfolgen!

Auch bei Otmar Bögelein kann nach Vereinbarung unter Tel. 
0171/5203988 in Weinberg häckselfähiges Material abgeliefert 
werden. 

Es wird ausschließlich naturbelassenes, holziges, häckselfähiges 
Material angenommen, Thujaheckenschnitt usw. ist zum Häckseln 
nicht geeignet.
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• Grüngut:

Die Siloanlage in Weinberg bleibt geschlossen! 

Neue Grüngutsammelstellen an den Feuerwehrgeräte-
häusern Aurach und Weinberg! 

 Bitte keine Ablage des Grünguts vorne im Container (siehe Bild). 

Die Bauschuttdeponie Dietenbronn bleibt geschlossen! 
Bauschuttkleinmengen (bis max. 50 Liter) können im Wertstoff-
hof Aurach innerhalb der regulären Öffnungszeiten abgegeben 
werden. Die Mindestgebühr beträgt 1,00 Euro, bei einer Anliefe-
rung von 50 Litern beträgt die Gebühr 3,00 Euro.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Grippeimpfung – für wen und wann sinnvoll? 
Seit September raten das Robert Koch-Institut und die 
Ständige Impfkommission (STIKO) zur Grippeschutzimp-
fung. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) als Landwirtschaftliche Kranken-
kasse trägt dafür die Kosten.  
Grippeviren sind für bestimmte Personengruppen eine ernst zu 
nehmende Bedrohung der Gesundheit. Die STIKO empfi ehlt die 
Impfung gegen Grippe für: 
 • alle Personen ab 60 Jahren,
 • gesunde Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel 

(bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines 
Grundleidens auch schon im ersten Schwangerschaftsdrittel),

 • Menschen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung auf-
grund chronischer Krankheiten (z. B. Diabetes, Herzerkrankun-
gen, Asthma, Leber- und Nierenkrankheiten),

 • Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pfl egehei-
men,

 • Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt 
leben oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden 
können,

 • Personen, die andere pfl egen,
 • Menschen, die Berufe ausüben, bei denen die Ansteckungs-

gefahr groß ist.

Nach der Impfung dauert es zehn bis 14 Tage bis der Körper einen 
ausreichenden Schutz vor einer Ansteckung aufgebaut hat.

Altmühlland A6

Markenbotschafter*in für ILE Altmühlland 
A6 gesucht

Die ILE-Region Altmühlland A6 setzt 
sich aus den zehn mittelfränkischen 
Kommunen Arberg, Aurach, Bechhofen 
an der Heide, Burgoberbach, Burk, 
Dentlein am Forst, Dombühl, Herrie-

den, Leutershausen und Wieseth zusammen und ist seit 2021 als 
Zweckverband organisiert. Die Integrierte Ländliche Entwicklung 
(ILE) ist ein zentrales Instrument, um die interkommunale Zu-
sammenarbeit zu fördern. Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir 
stärker“ sollen Herausforderungen und Probleme des ländlichen 
Raums gemeinschaftlich und über Gemeindegrenzen hinweg be-
arbeitet werden. Um die Zusammenarbeit stärker sichtbar zu 
machen, soll ein/e geeignete/r Markenbotschafter/in gefunden 
werden. Denkbar ist die Ausrufung einer regionalen Hoheit mit 
passendem Themenbezug, ein Maskottchen mit hoher Identifi -
kationskraft oder andere geeignete Ideen. Alle Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinden Arberg, Aurach, Bechhofen an der Heide, 
Burgoberbach, Burk, Dentlein am Forst, Dombühl, Herrieden, 
Leutershausen und Wieseth sind aufgerufen ihre Ideen einzubrin-
gen.
Jeder Vorschlag wird gewürdigt und mit einem regionalen Dan-
keschön bedacht. Auf den Gewinner/die Gewinnerin wartet ein 
attraktiver Preis.
Ihre Vorschläge senden Sie bitte bis zum 1. Januar 2024 an die 
Geschäftsstelle der ILE Altmühlland A6, 
Barbara Fuchs, Hilsbach 11, 91589 Aurach 
fuchs.hilsbach@t-online.de

https://www.region-hesselberg.de/foerderpro-
gramme/ile/altmuehlland-a6/

ILE-Zusammenschluss Zweckverband 
Altmühlland A6 – Aufruf zur Einreichung 
von Förderanfragen für Kleinprojekte

Der ILE-Zusammenschluss Zweckver-
band Altmühlland A6 beabsichtigt für 
das Jahr 2024 beim Amt für Ländliche 
Entwicklung (ALE) Mittelfranken Ans-
bach die Förderung eines Regional-

budgets nach den Finanzierungsrichtlinien Ländliche Entwicklung 
(FinR-LE) in Höhe von 90.000 EUR zu beantragen. 

Im Falle der Bewilligung durch das ALE erfolgt die Förderung 
nach den Bestimmungen der Maßnahme 9.0 Regionalbudget im 
Förderbereich 1 „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) des 
Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in der jeweils gelten-
den Fassung.

Der ILE-Zusammenschluss Zweckverband Altmühlland A6 ruft 
unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch das ALE und unter 
Berücksichtigung der nachfolgend genannten Bedingungen zur 
Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte im Rahmen 
des Regionalbudgets auf.

Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förderung 
von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung
• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der 

erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger 
Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen,

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landespla-
nung,

• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,

Immer gut informiert 
mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde.
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• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
• der demografischen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung
den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, 
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln.
Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtaus-
gaben 20.000 Euro nicht übersteigen. Hierbei handelt es sich 
um Nettoausgaben. Zu beachten ist, dass alle den Zweck der För-
derung erfüllenden förderfähigen Nettoausgaben eines Projekts 
diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. Andernfalls kann 
ein Vorhaben nicht mehr als Kleinprojekt gewertet werden. In 
einem Aufruf kann pro Projekt nur ein Antrag eingereicht wer-
den. Eine Aufteilung von Projekten zur Unterschreitung der för-
derfähigen Gesamtausgaben ist nicht zulässig.

Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte mit 
deren Durchführung noch nicht begonnen wurde. Als Maßnah-
menbeginn ist grundsätzlich bereits die Abgabe einer verbindli-
chen Willenserklärung zum Abschluss eines der Ausführung zu-
zurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch der 
Materialkauf für die beantragte Maßnahme zu werten.
Eine Maßnahme gilt nicht als begonnen, wenn der Vertrag ein 
eindeutiges und ohne finanzielle Folgen bleibendes Rücktritts-
recht für den Fall der Nichtgewährung der beantragten Zuwen-
dung enthält oder unter einer aufschiebenden oder auflösenden 
Bedingung hinsichtlich der Nichtgewährung der beantragten 
Zuwendung geschlossen wird.
Nicht als Beginn des Vorhabens gilt der Abschluss von Verträgen, 
die der Vorbereitung oder Planung des Projekts (einschließlich 
der Antragvorbereitung und -erstellung) dienen. Bei Baumaß-
nahmen gelten dementsprechend Planungsaufträge bis ein-
schließlich Leistungsphase 7 HOAI, Baugrunduntersuchungen und 
Grunderwerb nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind 
alleiniger Zweck der Zuwendung. Auch das Herrichten des Grund-
stücks (z.B. Planieren) gilt nicht als Beginn des Vorhabens, wenn 
die Auftragsvergabe hierfür von den weiteren Vergaben getrennt 
werden kann.
Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten sind 
die Bestimmungen der EU zu De-minimis-Beihilfen (z. B. Gewer-
be-De-minimis-Beihilfen) zu beachten. Nähere Informationen zur 
Abwicklung von De-minimis-Beihilfen wie Verordnungen, Merk-
blätter, De-minimis-Erklärungen sind auf der Internetseite des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten zu finden.

Fördergegenstand: Förderfähig sind beispielsweise Kleinpro-
jekte zur
 a)  Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,
 b)  Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene,
 c)  Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
 d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölke-

rung,
 e)  Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten In-

frastrukturmaßnahmen,
 f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der ländli-

chen Bevölkerung.

Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt werden, 
dass der Durchführungsnachweis bis spätestens 01.10.2024 
beim ALE vorgelegt werden kann.
Zuwendungs- und Antragsberechtigte:
 a)  Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,
 b)  natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung: Die Zuwendung wird als Zu-
schuss im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Die tatsächlich 
entstandenen Nettoausgaben (Bruttoausgaben abzüglich Um-
satzsteuer, Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu 80 % 
bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 EUR und unter Berück-
sichtigung der im privatrechtlichen Vertrag (siehe unten) fest-
gelegten maximalen Zuwendung. Kleinprojekte mit einem Zu-
wendungsbedarf unter 500 EUR werden nicht gefördert.
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus ande-
ren Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort nicht aus-

geschlossen ist. Die Summe der Zuwendungen (Zuschüsse und 
Förderdarlehen) darf jedoch bei öffentlichen und gemeinschaft-
lichen Maßnahmen 90 %, bei privaten Maßnahmen 80 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten. Eine zusätz-
liche Förderung über die FinR-LE oder die Dorferneuerungsricht-
linien zum Vollzug der Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms 
(DorfR) ist nicht erlaubt.
Eine Kombination der Fördermöglichkeiten des Regionalbudgets 
und des „Verfügungsrahmens Ökoprojekte“ ist nicht möglich.
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar.

Antrags- und Auswahlverfahren: Mit dem Regionalbudget 
können Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Umsetzung 
des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts dienen und im 
Gebiet des ILE-Zusammenschlusses liegen. Die Auswahl der Klein-
projekte erfolgt durch ein Entscheidungsgremium, das sich aus 
Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt.

Kriterien zur Projektauswahl:
Kriterium Bewertungsinhalt Punkte
1 Konformität des Projekts 
 mit dem Entwicklungskonzept und 
 Handlungszielen des ILEKs 4
2 Überörtliche, bzw. lokale Ausstrahlung 3
3 Alleinstellungsmerkmal und/oder 
 Innovationsgehalt 2
4 Parzipatorischer Ansatz 2
5 Nachhaltigkeit 3
6 Gemeinnützigkeit 2

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten Aus-
wahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte ent-
steht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im Rah-
men des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.
Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privatrecht-
licher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss Zweckverband 
Altmühlland A 6 und dem Träger des ausgewählten Kleinprojekts 
geschlossen, in dem die Umsetzungsmodalitäten geregelt wer-
den.

Termine: – Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 
31.12.2023
– Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen 
Stelle des ILE-Zusammenschlusses (Vorlage des Durchführungs-
nachweises): 20.09.2024

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit 
ergänzenden Hinweisen stehen im Internet-Förderwegweiser 
des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/foer-
derwegweiser (Link: Ländliche Entwicklung á Regionalbudget) zur 
Verfügung.
Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu rich-
ten:
Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses:
Zweckverband ILE Altmühlland A6 Koordinationsstelle, 
Hilsbach 11, 91589 Aurach
Als Ansprechpartner steht zur Verfügung: Barbara Fuchs, 
Hilsbach 11, 91589 Aurach, Mobil: 0160/8337923

Feuerwehren

FFW Aurach
Die nächste Übung der Freiwilligen Feuerwehr Aurach findet am 
Freitag, den 17.11.2023 um 19.30 Uhr statt.

Die Jugendfeuerwehr Aurach trifft sich am Freitag, den 
10.11.2023 um 18.30 Uhr. 
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FFW Weinberg
Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Donnerstag, den 
16.11.2023 um 18.00 Uhr. 

Die Kinderfeuerwehr trifft sich am Samstag, den 11.11.2023 
um 10.00 Uhr.

FFW Windshofen
Am Freitag, den 17.11.2023 um 19.30 Uhr fi ndet eine Schu-
lung im Gerätehaus statt.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinden 
Aurach und Weinberg
Sonntag, 12.11.2023 – 32. Sonntag 
im Jahreskreis Jugendsammelak-
tion/ZÄHLSONNTAG

Weinberg 8.30 Uhr Pfarrgottesdienst für alle Lebenden u. 
Verstorbenen des Pfarrverbandes, Ged. f. 
Rosa u. Hans Schuster u. Anna, Martin u. 
Erich Sorg

Aurach 10.00 Uhr hl. M. f. Herrmann u. Kreszentia Schlesin-
ger

Pfarrverband 18.30 Uhr Frauenkirche Dekanatsjugendmesse
Dienstag, 14.11.2023 – Dienstag der 32. Woche im Jahres-
kreis
Weinberg 8.30 Uhr KITA Weinberg Wort-Gottes-Feier 
Mittwoch, 15.11.2023 – hl. Albert der Große, Ordensmann, 
Kirchenlehrer, Bischof, hl. Leopold
Weinberg 18.30 Uhr hl. M. in einem Anliegen
Donnerstag, 16.11.2023 – hl. Margareta, Königin von 
Schottland
Aurach 18.30 Uhr hl. M. f. Julianna u. Hans Frey u. Ver-

wandtschaft
  Ged. f. Eltern Kocher u. Ludwig u. Ver-

wandte
Samstag, 18.11.2023 – Weihetag der Basiliken St. Peter und 
St. Paul zu Rom
Aurach 18.30 Uhr Vorabendmesse
  f. die gefallenen, vermissten u. verstorbe-

nen Mitglieder der Soldatenkamerad-
schaft

  Ged. f. Rosa Christ, Anni u. Hans Zeller u. 
Bruder Alfons

  anschließend Totengedenken am Krieger-
denkmal

Sonntag, 19.11.2023 – 33. Sonntag im Jahreskreis – Kollek-
te zum Diasporaopfertag (Bonifatiuswerk)
Weinberg 8.30 Uhr hl. M. f. Anna u. Alois Stubenhöfer u. 

Friedrich Krauß
  Ged. f. Karl u. Markus Krauß
  anschließend Totengedenken am Krieger-

denkmal
Pfarrverband 10.00 Uhr Pfarrheim Herrieden Kinderkirche

Gemeinsame Pfarrnachrichten
Aurach: Sonntagsmesse am 19.11.2023 entfällt
Am Samstag, 18.11.2023, fi ndet in Aurach eine Vorabendmesse 
mit anschließender Gedenkfeier am Mahnmal im Kirchhof anläss-
lich des Volkstrauertages statt. Die Sonntagsmesse entfällt aus 
diesem Grund.

Krippenfeier am Heiligen Abend in Weinberg
Hallo, wer hat Lust, die diesjährige Krippenfeier zu organisieren? 
Der Ablauf wird von den Gemeindereferentinnen ausgearbeitet. 

Es wäre schön, wenn sich jemand dafür fi nden würde. Bei Inte-
resse und Fragen melden Sie sich bitte bei Frau Michaela Sand, 
Tel. 0172/2570735.
gez. Pfarrgemeinderat Weinberg

Katholische Landvolkbewegung
Einkehrtag, religiöser Bildungstag 
der Katholischen Landvolkbewe-
gung

Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 22. November 2023, lädt die Ka-
tholische Landvolkbewegung zu einem religiösen Bildungstag 
nach Weinberg ein.
Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarr-
kirche Weinberg.
Anschließend fi ndet im Pfarrheim ein Vortrag von Herrn Dekan 
Elmar Spöttle, Habsberg, statt. Der Tag steht unter dem Titel „Der 
Friede ist allweg in Gott und Gott ist der Friede“, dieser 
Ausspruch stammt vom hl. Bruder Klaus von Flüe.
Es besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen. Wir 
bitten um eine möglichst frühzeitige und verbindliche An-
meldung für das Mittagessen. Für Kaffee und Kuchen ist ge-
sorgt. Es ist auch eine halbtägige Teilnahme möglich.

Herzliche Einladung
zum religiösen Bildungstag

Kontakt und Auskünfte:
Kath. Erwachsenenbildung, Herrieden, Tel. 09825 8472
Otto Rieber, Aurach, Tel. 09804 1436
Gerlinde Lechner, Lammelbach, Tel. 09825 1467
Anna Rupprecht, Neunstetten, Tel. 09825 5720

„Der Friede ist allweg in
Gott und Gott ist der

Friede“

ein Ausspruch von
Bruder Klaus

von Flüe

Referent: Herr Dekan
Elmar Spöttle, Habsberg

Mittwoch, 22. November 2023

9.30 Uhr Gottesdienst
in der Weinberger Pfarrkirche

anschließend
von 10.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr im Pfarrheim

mit der Möglichkeit zum gemensamen Mittagessen
Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Es ist auch eine halbtägige Teilnahme möglich 

Wegen der Teilnahme am Mittagessen

bitten wir um verbindliche Anmeldung bis 

spätestens 
Montag, 20.11.2023

KAB-Ortsverband Weinberg
Einladung zu einem öffentlichen Bildungsvor-
trag mit dem Thema: 
Arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Grund-
lagen – ein Potpourri an Fragen.
Folgende Themen und weitere werden hierbei mit 
Praxisbeispielen angesprochen:
-  Habe ich Anspruch auf Teilzeit und bekomme ich 

die Mütterrente automatisch? 
 - Was muss man überhaupt über die Rente wissen und wie kann 

ich evtl. – in jungen Jahren – vorsorgen? 
 - Wie viel darf ich in der Rente hinzuverdienen? 
 - Brauche ich überhaupt einen Arbeitsvertrag? 
 - Warum habe ich so lange Kündigungsfristen? 



MITTEILUNGEN8 Nummer 45
Freitag, 10. November 2023

 - Warum bekommt der Nachbar eine Abfi ndung und ich nicht? 
 - Ist ein Minijob sinnvoll und welche Auswirkungen hat das auf 

die Rente? 
 - Ich als Frau habe die „schlechtere Lohnsteuerklasse“, da wird 

mir ja so viel abgezogen, da lohnt sich ja das Arbeiten über-
haupt nicht.

Der Vortrag versucht Antworten zu geben auf täglich auftreten-
de Fragen und Aussagen zum Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht. 
Die Veranstaltung fi ndet am Montag, den 13. November 2023 
im Pfarrheim Weinberg statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.
Referent: Herr Josef Glatt-Eibert. KAB-Diözesansekretär des 
KAB-Fachreferats Arbeits- und Sozialrechtsberatung. Weitere In-
formationen beim KAB-Ortsverband Weinberg, 1. Vorsitzenden 
Albert Fuchs, Tel 09804/1412.

Caritas-Freizeiten für Alleinerziehende 2024
Die Lebenssituation Alleinerziehender ist mit be-
sonderen Herausforderungen verbunden. Der All-
tag kostet viel Kraft. Da tut eine Erholungszeit gut: 
Weg von zu Hause, sich um fast nichts kümmern 
müssen, Zeit für sich haben und ein wenig aus-
spannen – das alles können Sie bei einer Freizeit 
der Caritas. Gegenseitigen Austausch, Gemein-

schaft und verschiedene Aktivitäten können Sie erleben vom 
25. Mai 2024 bis 1. Juni 2024 in Lambach im Bayerischen 
Wald oder vom 24. August 2024 bis 31. August 2024 auf der 
Insel Reichenau am Bodensee. Auch Männer sind bei unseren 
Freizeiten herzlich willkommen. Wir laden Sie ein. Fahren Sie mit! 
Nähere Informationen über Kosten, Zuschussmöglichkeiten und 
Flyer erhalten Sie unter der Tel.-Nr. 09825/923880 oder www.ca-
ritas-freizeiten.de oder kreisstelle@caritas-herrieden.de.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Weißenkirchberg

Samstag, 11. November 2023: 
17.00 Uhr Martinsumzug
Sonntag, 12. November 2023: 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Balzer)
10.45 Uhr Taufe
Donnerstag, 16. November 2023: 
14.00 Uhr Seniorenkreis (Seniorenabendmahl)

Sonntag, 19. November 2023: 
 9.30 Uhr  Gottesdienst (Lektor Rösle), anschließend Ansprache 

zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal
 9.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Mittwoch, 22. November 2023: 
 19.30 Uhr  besonderer Gottesdienst zum Buß-und Bettag mit 

Abendmahl

Evang.-Luth. Pfarramt Feuchtwangen
Samstag, 11. November 2023 
17.00 Uhr Kirchplatz: ökumenische Martinsfeier 
mit Laternenumzug und Glühwein und Punsch; 
Pfarrerin Daniela Bachmann und Stadtpfarrer 
Christoph Matejczuk 

Sonntag, 12. November 2023 
 10.00 Uhr Johanniskirche: Gottesdienst; Pfarrer Jörg Herrmann 
 11.30 Uhr Johanniskirche: Taufgottesdienst; Pfarrer Jörg Herr-

mann 
 14.00 Uhr Gemeindehaus: Gehörlosengottesdienst mit Ver-

abschiedung von Frau Pfarrerin Heidrun Bock; an-
schließend gemeinsames Kaffeetrinken

 14.00 Uhr Stiftskirche: „Kirche hinter den Kulissen“, öffentli-
che Kirchenführung und Turmbesteigung mit Mesne-
rin Angela Beck; Unkostenbeitrag: 4,– Euro/pro Per-
son (Kinder bis 14 Jahre frei)

Montag, 13. November 2023 
14.00 Uhr  - 17.00 Uhr Gemeindehaus: MontagsFreunde - Be-

treuungsnachmittag für Pfl egebedürftige; Elisabeth 
Egelkraut 

 16.00 Uhr  - 17.30 Uhr Evang. Gemeindehaus Dentlein: Tanz-
gruppe 

Dienstag, 14. November 2023 
 9.00 Uhr  - 11.00 Uhr Gemeindehaus: Café Lichtblick - offener 

Frühstückstreff für alle 
 19.30 Uhr Haus am Kirchplatz - Saal oben: Arbeitskreis Mis-

sion; Pfarrer Michael Wild 
 19.30 Uhr Gemeindehaus: Frauenkreis: „Wenn der/die Partner/

in plötzlich krank wird“ - mit Lisa Egelkraut 
Mittwoch, 15. November 2023 
 9.30 Uhr  - 11.00 Uhr evang. Jugendhaus: Eltern-Kind-Gruppe
 19.30 Uhr Johanniskirche: Abendandacht; Pfarrer Michael 

Wild 
Donnerstag, 16. November 2023 
 19.00 Uhr Fränkisches Museum: Führung durch die Sonder-

ausstellung „Feste und Freundschaft: Jüdische Glanz-
bilder und Feuchtwanger Poesiealben“

Freitag, 17. November 2023 
 15.00 Uhr  - 17.00 Uhr Kirchplatz: Konfi -Kurs; Pfarrerin Daniela 

Bachmann + Pfarrer Jörg Herrmann 
 15.30 Uhr Gemeindesaal Vorderbreitenthann: Jungschar für 

Jungen und Mädchen von 5-13 Jahren 

Samstag 11. November
Ökumenische
Martinsfeier

 

17.00 Uhr Kirchplatz
 

Glühwein- und Punschverkauf für Caritas International: 
Bitte Tasse mitbringen! 

Pfarreiengemeinschaft
 Feuchtwangen-Dürrwangen

Andacht mit Schauspiel an der Stiftskirche
Laternenumzug zu St. Ulrich und Afra

Bildrechte: Gabriele Pohl, ReclameBüro / Kindermissionswerk "Die Sternsinger" 

Was ist der Weg zum wahren Glück, 
zur wahren Freude?

DIE VÖLLIGE ÜBERGABE AN GOTT.  M.B.
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Veranstaltungen – Evangelische Jugend 
(EJ) im Dekanat Feuchtwangen   

Mehr Informationen und die Online-Anmel-
dung zu den Veranstaltungen finden Sie auf 
der Homepage der EJ Feuchtwangen: 

https://www.dekanat-feuchtwangen.de/EJ 
Kontakt: Dekanatsjugendreferent Diakon 
Hendrik Jarallah; Tel. 09852/908226; 

E-Mail: ej.feuchtwangen@elkb.de

Termine: 
25. November 2023 Benefizkonzert Temboco – 
   Feiern für den guten Zweck 
   (Stadthalle Kasten)
15. Dezember 2023 - 
17. Dezember 2023 Adventsfreizeit für Kinder von 
   8-12 Jahren
16. Februar 2024 - 
18. Februar 2024  Schnupperkurs – Werde Teamer! - 
   ab 13 Jahren
24. Mai 2024 - 
1. Juni 2024  Jugendfreizeit ans Meer – Kroatien – 
   ab 13 Jahren

Schule

Beratungsstelle Inklusion im Landkreis 
und in der Stadt Ansbach
Im Zeitalter der Inklusion (gemeinsames Lernen von Kindern mit 
und ohne Förderbedarf oder Behinderung) ist es nicht immer 
einfach, einen Weg durch den schulischen „Dschungel“ zu finden. 
Regelschule – Grundschule/Mittelschule – oder doch lieber ein 
sonderpädagogisches Förderzentrum? Was sind unsere Rechte? 
Was ist eine Schulbegleitung? Die Beratungsstelle Inklusion 
am staatlichen Schulamt Ansbach bietet betroffenen Eltern, aber 
auch Lehrkräften, Hilfe bei der Entscheidungsfindung.
Ratsuchende können sich hier im geschützten Rahmen kostenfrei 
über mögliche Lernorte und alle damit zusammenhängenden 
Fragen informieren. Lehrkräfte aus Regel- und Förderschule be-
raten im Team. Auch im weiteren Verlauf unterstützt die Bera-
tungsstelle bei der Umsetzung der inklusiven Beschulung, wenn 
dies gewünscht wird.
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Inklusion, Frau Rohmer 
und Frau Göppel (erfahrene Fachkräfte aus der Regel- und För-
derschule), sind per E-Mail: inklusion@landratsamt-ansbach.de 
oder telefonisch (montags von 11.00 Uhr-14.00 Uhr) 0981/4689033 
für Ratsuchende erreichbar.

Vereine und Verbände

SV 67 Weinberg
Abteilung Fußball:
Frauen
Sonntag, 12.11.23, 11.00 Uhr
TSV Lonnerstadt – SV 67 Weinberg III
Sonntag, 12.11.23, 14.00 Uhr
FC Schweinfurt 05 – SV 67 Weinberg II
Sonntag, 12.11.23, 14.00 Uhr
FC Ingolstadt 04 – SV 67 Weinberg



B-Juniorinnen
Samstag, 11.11.23, 12.00 Uhr
SV 67 Weinberg – SpVgg Greuther Fürth
Herren
Sonntag, 12.11.23, 12.30 Uhr
SV Schalkhausen 2 – SG Weinberg/Aurach
Sonntag, 12.11.23, 14.30 Uhr
TSV Fichte Ansbach – SV 67 Weinberg
A-Junioren
Samstag, 11.11.23, 15.00 Uhr
TSV Wassertrüdingen – SG Aurach/Weinberg
Dienstag, 14.11.23, 19.00 Uhr
SG Diebach/Wettr./Insingen – SG Aurach/Weinberg
C-Junioren
Samstag, 11.11.23, 10.30 Uhr
TSC Neuendettelsau – SG Weinberg/Aurach
D-Junioren
Freitag, 10.11.23, 18.00 Uhr
SG Flachslanden/Rügland – SG Weinberg/Aurach
F-Junioren
Samstag, 11.11.23, 10.30 Uhr
SG Weinberg/Aurach 1 – SG Arberg/Großenr./Lellenf.
Freitag, 17.11.23, 16.30 Uhr
SG Schalkhausen/Elpersd. 1 – SG Weinberg/Aurach 1

Soldatenkameradschaft Aurach
Voranzeige zum Volkstrauertag in Aurach
Die Soldatenkameradschaft Aurach lädt ihre Mitglieder und die 
gesamte Bevölkerung sehr herzlich ein, an der Gedenkfeier zum 
Volkstrauertag am Samstag, den 18.11.2023 teilzunehmen.
Treffpunkt ist um 17.45 Uhr an der Sonderbar. Beginn ist 
um 18.00 Uhr mit einem Rosenkranz für die gefallenen und ver-
storbenen Kameraden mit anschließendem Gottesdienst. Danach 
fi ndet die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal statt. Wir bitten die 
Vereinsmitglieder um zahlreiche Teilnahme. Danach treffen wir 
uns noch in der Sonderbar, um einen gemütlichen Abend mitei-
nander zu verbringen.
gez. Stefan Käpplinger

Gesangverein Aurach
Wir treffen uns am Dienstag, 14. November 2023, um 19.30 
Uhr in der Schule zum Üben für den Volkstrauertag. Die Vor-
standschaft

Kinder- und Jugendförderverein 
Weinberg
Wir möchten uns im Namen aller Kinder ganz ❤lich bei der 
Firma Planex für den gespendeten Sandkasten am Spielplatz 
im Grasgarten bedanken! 
gez. Kinder- und Jugendförderverein Weinberg e. V.

Gemeinsam mit unseren Verbündeten leisten wir Widerstand gegen den Ausverkauf der letzten Naturschätze Europas. 
Spenden Sie für eine lebenswerte Zukunft! Mehr Informationen auf www.euronatur.org/fl uss

Europas Zukunft braucht Natur

Westendstraße 3 • 78315 Radolfzell • Telefon +49 (0)7732/9272-0 • info@euronatur.org

Ein Fluss – so viel mehr 

als ein Stromlieferant!

 Ihr Altgold ist Geld wert!
Vertrauen Sie dem Fachmann

Die richtige Adresse für Altgold

Barankauf
–  Sprechen Sie 

mit uns!
Zahngold
 auch mit Zähnen

UNTERE TORSTR. 18
91555 FEUCHTWANGEN
TEL. 0 98 52/25 98
www.gutekunst-uhrenschmuck.de



Freecall: 0800 - 20 40 666
Telefon: 0 98 23 - 92 07-0
Telefax: 0 98 23 - 92 07-77
info@apotheke-leutershausen.com 
www.apotheke-leutershausen.com     /apothekeleutershausen

Arzneimittel vorbestellen mit 
WhatsApp (0151/42 36 44 76)

Unsere Apotheke jetzt
für iOS & Android!

Per APP “Meine Apotheke“

in Ihrer Apotheke bestellen!

Laden Sie die App in Ihrem Appstore herunter, rich-
ten Sie die App ein und erhalten Sie 5 Treuepunkte. 
Zusätzlich erhalten Sie bei jeder App-Bestellung einen 
Treuepunkt extra.

Einfach QR-Code scannen

und loslegen!
App hier laden:

Meisterbetrieb
Lange Mähder 1b 
91589 Aurach
Telefon 0 98 04/71 37Elektrotechnik

Kleine Kleine ADVENTSAUSSTELLUNGADVENTSAUSSTELLUNG bei  bei 
Elektrotechnik Nadler amElektrotechnik Nadler am

16. November 2023 16. November 2023 
von 15.00 bis 20.00 Uhrvon 15.00 bis 20.00 Uhr

Bei süßen Leckereien, Glühwein, Kaffeespeziali-
täten und Co. verwandelt sich unser Ladenge-
schäft in einen schnuckeligen Adventsmarkt. 

Wir präsentieren Ihnen eine Auswahl der schönsten
Licht-Ideen und angesagtesten Weihnachts-Trends 
2023. Kommen Sie also gerne vorbei, lassen Sie 
sich von unserem Sortiment verzaubern und 
gestalten Sie Ihr Zuhause mit unseren Artikeln 
noch gemütlicher.

Ihr Team von Elektro Nadler freut sich auf Ihren Besuch!Ihr Team von Elektro Nadler freut sich auf Ihren Besuch!

ANZEIGEN BITTE RECHTZEITIG AUFGEBEN!

ÜBRIGENS: 
HIER KÖNNTE IHRE
ANZEIGE STEHEN
HIER KÖNNTE IHRE



 Mitarbeiter:innen (M/W/D)

• VOLLZEIT/ TEILZEIT 

ODER MINIJOB 

WIR SUCHEN

Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen
z. Hd. Frau Kristina Milosevic 

Hauptstraße 7  |  91607 Gebsattel 
Tel. 09861/2353  |  info@semmelmacherei.de

 Mitarbeiter:innen 

für den Verkauf in unserer Filiale

• VOLLZEIT/ TEILZEIT 

ODER MINIJOB 
Aurach

Werden Sie Teil unseres Teams

in der Fer�gung:

• Fer�gung von Einzelteilen und Kleinserien an einer

NC-Bohrmaschine (DONAU)

• Einrichten, Aufrüsten und Programmieren nach

Zeichnungs- und Qualitätsvorgaben

• Kontrollieren der gefer�gten Teile nach Maß-, Form-

und Lagetoleranzen sowie der geforderten Oberflächen-

angaben

• Wartung der Maschine

Ihre Aufgaben:

Wir bieten Ihnen:
• Einen sicheren Arbeitsplatz bei abwechslungsreicher und

interessanter Tä�gkeit

• Leistungsgerechte Bezahlung und viele Sozialleistungen

(z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld, Zulagen, Job-Rad)

• Angenehmes Arbeitsfeld bei gutem Betriebsklima

• Eine ausführliche Einarbeitung

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekrä�ige Bewerbung an:

ASEDO GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 83, 91601 Dombühl

Telefon: 09868/9855-0, E-Mail: bewerbung@asedo.de

Erste Informa�onen zur Stelle erhalten Sie von Herrn Lang

oder Herrn Mack.

www.asedo.de

NC-Bohrer (m/w/d)

im 2-Schicht-Betrieb

Motorsägenkurs
in Schnelldorf

Web-Seminar: Di., 28.11.23 = 18.00 - 21.30 Uhr 
Praxis: Sa., 02.12.23 = 8.00 - 12.30 oder 13.00 - 17.30 Uhr

www.euroforst.de           01 60/96 45 51 90            Guse           180,– E

Zufl uchtsstätte-

FRAUENHAUS
ANSBACH Tag + 

Nacht

Tel. 0981/95959

BERATUNG, HILFE, 
SCHUTZ UND 
UNTERKUNFT 

BEI HÄUSLICHER GEWALT UND 
(EX-) PARTNER-STALKING.

Gasthaus „Zur Linde“ Aurach, Catering
Freitag ab 18 Uhr geöffnet

Sonntag ab 11 Uhr Rindsrouladen, Entenbrust, 
Bayrische Grillhaxen

und unsere reichhaltige Speisekarte.

Wir bitten um Reservierung! 
Voranzeige :03.12. Hammelessen

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Baumgärtner, Telefon 0 98 04/2 25

Im Kundenauftrag suchen wir 
für kapitalsichere Kunden:

Bauernhöfe, Reiterhöfe, Althofstellen
Für SIE als Verkäufer provisionsfrei

Tel. 0 98 52/61 57 360
E-Mail: info@pfeiffer-koberstein-immobilien.de

www.pfeiffer-koberstein-immobilien.de

Senden Sie Ihre Anzeige einfach per E-Mail an 

ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE Krieger
Wir machen Mitteilungsblätter!
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